
Gemeinde Steinbergkirche
anerkannter Erholungsort

-  D e r  B ü r g e r m e i s t e r  -

Gemeinde Steinbergkirche, Holmlück 2, 24972 Steinbergkirche

  Steinbergkirche, 22.08.2019

Einladung
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche

Sitzungstermin: Montag, 02.09.2019, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Großer Sitzungssaal, Holmlück 2, 24972 Steinbergkirche

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur 
Tagesordnung

2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden 
Tagesordnungspunkte

3. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 
03.06.2019

4. Mitteilungen des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden
5. Einwohnerfragestunde
6. Bestätigung und Ernennung des Gemeindewehrführers sowie des 

stellvertretenden Gemeindewehrführers der Freiwilligen Feuerwehren 
Steinbergkirche

2019-14GV-128

7. Vorstellung des Konzeptes über die Gemeindewehr Steinbergkirche 
durch den Gemeindewehrführer

8. Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche
56. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes der 
Gemeinden des ehemaligen Amtes Steinbergkirche
hier: Aufstellungsbeschluss

9. Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22 "Masterplan Scheersberg"
hier: Aufstellungsbeschluss

10. Beratung und gegebenenfalls Beschlussfassung über die zukünftige 
Verkehrsführung in Ostertoft

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verkehrsführung in Ostenfeld 



II während der Bauphase

12. Steinbergkirche wird klima- und umweltfreundliche Vorzeigegemeinde
Antrag der SPD Fraktion

13. Verkehrssicherheit erhöhen - Radwegenetz ausbauen
Antrag der SPD Fraktion

14. Verschiedenes

Der / die nachfolgende/n Tagesordnungspunkt/e wird/werden nach Maßgabe der Beschlussfassung 
durch das Gremium voraussichtlich nichtöffentlich beraten:

15. Grundstücksangelegenheiten

gez. Johannes Erichsen
Bürgermeister









Gemeinde 
Steinbergkirche

Vorlage
2019-14GV-128

öffentlich

Betreff

Bestätigung und Ernennung des Gemeindewehrführers sowie des 
stellvertretenden Gemeindewehrführers der Freiwilligen 
Feuerwehren Steinbergkirche
Sachbearbeitende Dienststelle:
Ordnungsamt

Datum
21.08.2019

Sachbearbeitung:
Sandra Legant

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche (Beratung und Beschluss) 02.09.2019 Ö

Sachverhalt:
Die Delegiertenversammlung der Freiwilligen Feuerwehren Steinbergkirche hat gemäß ihrer 
Satzung am 13.06.2019 Herrn Thomas Kahl zum Gemeindewehrführer und Herrn Klaus 
Jürgensen zum stellv. Gemeindewehrführer der Gemeindewehr Steinbergkirche gewählt.
   
Beschlussvorschlag:
Gemäß § 11 Abs. 3 des Brandschutzgesetzes vom 10.02.1996 stimmt die 
Gemeindevertretung Steinbergkirche der Wahl von Thomas Kahl zum Gemeindewehrführer 
und Klaus Jürgensen zum stellv. Gemeindewehrführer der Gemeinde Steinbergkirche zu.
   

Anlagen:

   



Gemeinde 
Steinbergkirche

Vorlage
2019-14GV-129

öffentlich

Betreff

Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 22 "Masterplan 
Scheersberg"
Aufstellungsbeschluss
Sachbearbeitende Dienststelle:
Bauamt

Datum
26.08.2019

Sachbearbeitung:
Dirk Petersen

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche (Beratung und Beschluss) 02.09.2019 Ö

Sachverhalt:
Auf dem Jugendhof Scheersberg soll das Bettenhaus erweitert werden. Vorgesehen ist die 
Errichtung eines Neubaus im östlichen Anschluss an das Wallroth-Haus. 
Die Maßnahme soll als Leitprojekt ländlicher Tourismus gefördert werden.
Da sich die Planung auf ein konkretes Vorhaben bezieht, wird der Bebauungsplan als 
vorhabenbezogener B-Plan aufgestellt, d.h. der Vorhabenträger wird im Bebauungsplan mit 
zugehörigem Durchführungsvertrag auf die Umsetzung genau dieses Vorhabens und zur 
Tragung aller damit zusammenhängenden Kosten verpflichtet. 
Im Flächennutzungsplan (FNP) ist der Geltungsbereich des B-Planes als 
Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Jugendheim/Jugendherberge“ 
ausgewiesen. Damit lässt sich der B-Plan aus dem FNP entwickeln, so dass eine parallele 
Änderung des FNP nicht erforderlich ist.
Mit dem Aufstellungsbeschluss leitet die Gemeindevertretung das formelle 
Bauleitplanverfahren ein. 
   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Steinbergkirche beschließt:

1. Für das auf dem Jugendhof Scheersberg gelegene, für die Erweiterung des 
Bettenhauses vorgesehene Areal wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 22 
aufgestellt. Wesentliches Planungsziel ist es, für die Erweiterung des Bettenhauses 
durch einen Neubau die planungsrechtliche Grundlage zu schaffen. 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
3. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB  soll im Rahmen 

einer öffentlichen Anhörung durchgeführt werden. Die frühzeitige Unterrichtung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Bau GB soll 
schriftlich erfolgen.

4. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes soll das Planungsbüro GR Zwo aus Flensburg 
beauftragt werden.

5. Alle mit der Planung zusammenhängenden Kosten sind vom Kreis Schleswig-Flensburg 
als Vorhabenträger zu tragen.

   



Anlagen:
Vorkonzept, Lageplan und Ansicht Süd   
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